
 

 
   Blumberg, 04.02.2026 

 

REACh Erklärung 

 
Zur Verordnung EG/1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe (REACh) vom 18. Dezember 2006. 
 
 
METZ CONNECT ist Hersteller von Erzeugnissen und nicht von Stoffen oder Zubereitungen.  
Daher erfüllt METZ CONNECT die Rolle eines „nachgeschalteten Anwenders” nach Art.3 Abs. 13. 
 
Als nachgeschalteter Anwender steht METZ CONNECT mit ihren Vorlieferanten in engem Kontakt 
und hat bis heute noch keine Informationen zu den aktuellen SVHC Stoffen erhalten. Demzufolge 
ergibt sich gegenwärtig nach den uns vorliegenden Informationen folgender Kenntnisstand: 
 
 

• am 04.02.2026 wurde die ECHA SVHC- Kandidatenliste um 2 weitere Stoffe erweitert. 
Nach Aussagen unserer Lieferanten, sollten die neu aufgenommenen Stoffe in unseren 
Erzeugnissen nicht vorhanden sein. Sofern wir im Einzelfall Kenntnis darüber erhalten, 
dass SVHC in Erzeugnissen verwendet werden, informieren wir Sie darüber.   

 

• Weitere Informationen zu Rohs, Reach und Datenblätter finden Sie auf unserer Homepage 
unter Artikelnummer / Downloads.   
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